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DAkkS - Kalibrierung von 
Werkstoffprüfmaschinen
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Der DKD ist seit Gründung der DAkkS keine Akkreditierungsstelle mehr.

Die Durchführung der Akkreditierungen für alle Bereiche übernimmt die DAkkS. 

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) nahm am 01. Januar 2010 ihre 
Arbeit auf. Mit der Schaffung dieser Akkreditierungsstelle wurde eine europäische 
Forderung zur Vereinheitlichung des Akkreditierungssystems in Deutschland erfüllt. 
Mit diesem Schritt wurden die Kompetenzen der vorher rund 20 Stellen (z.B. DKD) 
gebündelt.
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• Zusammenschluss von Kalibrierlaboratorien in Unternehmen der Industrie, 
Prüfinstitutionen, technischen Behörden u. ä. 

• Sicherstellung der metrologischen und messtechnischen Infrastruktur in 
Deutschland

• Mitgliedschaft von Kalibrierlaboratorien im DKD durch Akkreditierung
• nach Akkreditierung berechtigt, Kalibrierungen zu den akkreditierten Messgrößen 

und -bereichen durchzuführen und in einem DKD-Kalibrierschein zu dokumentieren 
• Kalibrierschein galt auf Grund der Akkreditierung als Nachweis der Rückführbarkeit 

gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 und ISO 9001
• internationale Anerkennung des DKD-Scheines durch multilaterale Abkommen 
• 1977 wurde die erste Akkreditierung an HBM vergeben

Definition des Begriffs Akkreditierung:
"Akkreditierung ist die Bestätigung durch eine dritte Seite, die formal darlegt, 
dass eine Konformitätsbewertungsstelle die Kompetenz besitzt, bestimmte 
Konformitätsbewertungsaufgaben durchzuführen." 
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• Deutsche Akkreditierungsrat (DAR) übernahm seit 1991 die Zusammenarbeit und 
Koordinierung der einzelnen Akkreditierungsstellen

• Deutschland verfügte bis Ende 2009 über mehrere Akkreditierungsstellen
• andere Staaten haben nur eine zentrale Akkreditierungsstelle
• Inkrafttreten der EU-Verordnung zur Errichtung einer nationalen 

Akkreditierungsstelle (EG 765/2008)
• Beginn des Aufbaus der DAkkS im Juli 2009 durch das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie
• Gründung der DAkkS am 16.Oktober 2009 als GmbH
• Überführung der Akkreditierungsstellen (z.B. DKD) in die DAkkS
• Aufnahme der Tätigkeit als Akkreditierungsstelle am 01. Januar 2010
• DAR hat nach Gründung der DAkkS seine Arbeit Ende 2010 eingestellt
• DAkkS ist hoheitlich tätig
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• alle bis zur Gründung der DAkkS ausgestellten Akkreditierungen bleiben bis zum 
Auslaufen gültig

• Überwachungspflichten für diese Akkreditierungen gehen auf die DAkkS über
• Änderung der bestehenden Akkreditierung (z.B. Erweiterung des Messbereiches) ist 

nicht mehr möglich
• Umstellung der bestehenden DKD-Akkreditierung auf DAkkS ist möglich
• DAkkS-Akkreditierung hat eine Gültigkeit von genau 5 Jahren
• danach ist eine Reakkreditierung erforderlich
• zwischen den Reakkreditierungen erfolgt alle 18 Monate ein Überwachungsbesuch
• Mitgliedschaft der DAkkS in der Europäischen Kooperation für Akkreditierung (EA)
• internationale Anerkennung der Akkreditierungen
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• DAkkS-Kalibrierzeichen

1) Feld zum Eintragen der fortlaufenden Nummer (z.B. F0001, L0012, H1234)

2) DAkkS-Registriernummer (H&P: D-K-17222-01-00)

3) Feld zum Eintragen von Jahr und Monat der Kalibrierung ( z.B. 2013-09)
• Verkleinerungen der Kalibriermarke sind zulässig, sofern die Beschriftung noch deutlich lesbar ist (z.B. 

2013-09)

• Kalibriermarke ist auf jedem kalibrierten Gerät anzubringen

• keine Bestätigung für eine bestandene Kalibrierung

• Darstellung in der entsprechenden Farbe
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• Akkreditierungssymbol

• Nutzung des Symbols muss beantragt werden

• Darstellung auf Kalibrierscheinen ist Pflicht

• andere Verwendung muss beantragt werden

• Verwendung auf Visitenkarten ist nicht gestattet

• Darstellung in den entsprechenden Farben

• Nutzung des kombinierten Zeichens (ILAC-DAkkS) muss ebenfalls beantragt werden

• Hinweis auf internationale Anerkennung der Kalibrierungen durch das kombinierte Zeichen 
innerhalb der ILAC-Staaten (ILAC-International Laboratory Accreditation Cooperation: 
Internationale Vereinigung von Akkreditierungsstellen
MRA-Mutual Recognition Arrangement: Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von 
Konformitätsbewertungen )
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• DKD-Logo

• Darstellung des Logos ist auf Kalibrierscheinen Pflicht

• das Markenzeichen steht für die verlässliche Rückführung der Kalibriernormale

• die Labore unterstützen damit die PTB in der Weitergabe der Einheiten 

• Darstellung in der entsprechenden Farbe
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Werks- oder DAkkS-Kalibrierschein

• Werks-Kalibrierung

– Werkskalibrierungen fallen prinzipiell nicht unter den Geltungsbereich der Akkreditierung

– Durchführung am Standort der Maschine oder auch im Werk des Herstellers (z.B. H&P)

– Werks-Kalibrierung für jede ausgelieferte Werkstoffprüfmaschine bzw. Prüfstand

– Durchführung in Anlehnung an die geltenden Normen bzw. nach eigenen Verfahren

– Kalibrierung durch qualifiziertes Personal

– Kalibrierung kann für die meisten Anwendungsfälle erstellt werden

• DAkkS-Kalibrierung

– Kalibrierung der Prüfmaschine nur am Aufstellungsort möglich (Vor-Ort-Kalibrierung)

– Mit Veränderung des Aufstellortes neue Kalibrierung erforderlich

– DAkkS-Kalibrierung dokumentiert die Rückführbarkeit

– Kalibrierung nur durch akkreditiertes Labor

– Kompetenz zur Durchführung der Kalibrierungen ist nachgewiesen

– Kalibrierung der Maschine nur bei Erfüllung bestimmter Kriterien möglich (z.B. 
einwandfreier Zustand der Maschine, Umgebungsbedingungen, kalibrierter 
Eindringkörper etc.)
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Werks- oder DAkkS-Kalibrierschein

Werks-Kalibrierschein

• Notwendigkeit eines DAkkS-Kalibrierscheines besteht nicht (Kostenersparnis)

• Gerät erfüllt die Kriterien für eine DAkkS-Kalibrierung nicht

• Kalibrierlabor nicht für alle Messgrößen und Bereiche akkreditiert

• Aussehen des Werkskalibrierscheines nach Ermessen des Ausstellers, jedoch deutlicher 
Unterschied zum DAkkS-Schein

• Werkskalibrierschein dokumentiert nicht die Rückführbarkeit (Normale/Verfahren)

DAkkS-Kalibrierschein

• wenn die Rückführbarkeit gewährleistet sein muss (z.B. akkreditierte Prüflabore)

• Anforderung des Kunden (z.B. Lieferant der Fahrzeugindustrie oder Luft- und Raumfahrt)

• Kompetenz des Kalibrierlabors nachgewiesen werden muss

• wenn sich der Kunde selbst akkreditieren lassen will

• DAkkS-Schein hat eine vorgeschriebene Form

Die Auswahl der entsprechenden Art der Kalibrierung liegt im Ermessen des Kunden.
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Werks-Kalibrierschein
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DKD-Kalibrierschein DAkkS-Kalibrierschein
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• Durchführung von Werkskalibrierungen/Service seit Gründung des 
Unternehmens

• seit 2004 Kalibrierungen im Rahmen der Akkreditierung (Kooperationsvertrag 
mit DKD-Kalibrierlabor)  durch DAkkS Einführung nicht mehr zulässig

• DAkkS-Akkreditierung seit Juni 2012 für die Messgrößen Kraft, Länge und 
Härte

• Auditierung der Mitarbeiter aller 18 Monate durch Überwachungsbesuch mit 
Kompetenz-Nachweis

• Kalibrierung anderer Messgrößen (z.B. Pendelschlagwerk) erfolgt in 
Kooperation 

• Auslieferungskalibrierungen für Neugeräte im Haus
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